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Abnahme von Planungsleistungen (k)ein rotes Tuch für Planer? 
 

Abnahme von Planerleistungen 
 
Die Planer scheuen sich davor, Ihre Leistungen vom Auftraggeber formell ab-
nehmen zu lassen und nehmen dafür eine erhebliche Verlängerung ihrer Ge-
währleistungszeit in Kauf. Praxis ist, dass erst mit der vorbehaltlosen Schluss-
zahlung die Abnahme „konkludent“ erfolgt. Der Beginn und insbesondere das 
Ende der Gewährleistung verschieben sich nach hinten und sind dann häufig 
nicht eindeutig zu bestimmen. 
 
Eine Teilabnahme nach Leistungsphase 8 kann nur dann verlangt werden, 
wenn dies vertraglich so geregelt ist. Im Vertrag formulierte Bedingungen, 
wann eine Abnahme „automatisch“ erfolgt, werden regelmäßig von der Recht-
sprechung für unwirksam erklärt. 
 
 
Anfrage: 
 
Ein Planer im Bereich Siedlungswasserwirt-
schaft möchte in seine Ingenieurverträge eine 
Klausel aufnehmen, dass seine Ingenieurleis-
tungen spätestens dann als abgenommen 
gelten und für ihn die Gewährleistung beginnt, 
wenn auch sämtliche von ihm betreute Bau-
leistungen nach VOB abgenommen sind. Da-
mit möchte er gleichzeitig in den Fällen, in 
denen er auch die Leistungsphase 9 in Auftrag 
hat, eine Teilabnahme geregelt wissen. Der 
Planer will wissen, wie er dies wirksam in seine 
Verträge aufnehmen kann. Weiter will er wis-
sen, wann und wie er Teilabnahmen erhalten 
kann und wann seine Gewährleistung beginnt, 
wenn er keine formelle Abnahme durchgeführt 
hat. 
 
 
GHV:  
 
Die Planer führen häufig Abnahmen von Bau-
leistungen durch, scheuen aber die formelle 
Abnahme ihrer eigenen Ingenieurleistungen, 
weil „das halt nicht üblich ist“. Sie suchen lie-
ber nach Wegen, die Abnahme „durch die 
Hintertür“ doch noch zu bekommen. Im glei-
chen Sinne ist auch die vorliegende Anfrage 
eines Planers einzuordnen. Dieser hat aller-
dings dabei nicht bedacht, dass seine Leistun-
gen mit Abnahme der Bauleistung noch nicht 
abgeschlossen sind und damit eine wesentli-

che Vorraussetzung für die Abnahmefähigkeit 
nicht gegeben ist. Die Leistungsphase 8 um-
fasst neben der Abnahme der Bauleistungen 
auch die Kostenfeststellung und Kostenkontrol-
le, die nur dann möglich ist, wenn die Schluss-
rechnungen der Unternehmen geprüft vorlie-
gen. Die Örtliche Bauüberwachung nach § 57 
HOAI umfasst zudem die Überwachung der 
Beseitigung der bei der Bauabnahme festge-
stellten Mängel, was sich allein schon über 
einen längeren Zeitraum hinziehen kann und 
die Fertigstellung der Ingenieurleistung verhin-
dert. 
Im Ergebnis wäre die Klausel des Planers, 
wonach die Abnahme seiner Planungsleistun-
gen mit der Abnahme der Bauleistungen zu-
sammenfällt, unwirksam, vgl. KG vom 
12.02.2004 (4 U 162/02).  
 
Aber auch von der Grundidee, Vertragsklau-
seln zu formulieren, die eine „automatische“ 
Abnahme zur Folge haben, rät die GHV ab. 
 
Will der Planer solche Klauseln in seine Ver-
träge aufnehmen, geht die Rechtsprechung 
davon aus, dass er sie mehrfach verwenden 
will. Dann unterliegen diese Klauseln einer so 
genannten AGB-Prüfung. Das heißt, im Streit-
falle wird vom Gericht geprüft, ob sie dem Ge-
setz über Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(seit dem 01.01.2002 sind diese Regelungen in 
den §§ 305 ff BGB geregelt) genügen. Diese 
AGB-Prüfung überstehen die Klauseln in aller 
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Regel nicht. So hat der BGH vergleichbare 
Klauseln in seiner Entscheidung vom 
15.04.2004 (VII ZR 397/02) gekippt. Aber auch 
die Oberlandesgerichte gehen davon aus, 
dass in den „Dreh- und Angelpunkt“ der Ab-
nahme eines Werkvertrages nicht eingegriffen 
werden kann, vgl. OLG Rostock vom 
27.09.2005 (4 U 82/03). 
 
Zunächst ist festzustellen, dass jeder, der ei-
nen Werkvertrag nach § 631 BGB hat (und das 
trifft für fast alle Planerverträge zu) auch ein 
Recht auf Abnahme nach § 640 BGB hat. Um 
einen Auftraggeber dabei nicht vor den Kopf zu 
stoßen, sollte das „Abnahmebegehren“ in ein 
freundliches Schreiben verpackt oder noch 
besser: persönlich vorgebracht werden. Ent-
scheidend ist, dass ein Abnahmeprotokoll ent-
steht und unterzeichnet wird, welches – wie 
beim Bauvertrag auch - für alle Beteiligten 
Klarheit schafft. Auch für den Auftraggeber 
entsteht Transparenz darüber, wann die Ge-
währleistung des Planers zu laufen beginnt. 
Etwaige Rechtsstreitigkeiten darüber, ob die 
Gewährleistungsfrist abgelaufen ist oder nicht, 
lassen sich damit vermeiden.  
 
Dabei gibt es keine bestimmten Formvorschrif-
ten für die Abnahme. Hier gilt grundsätzlich 
das gleiche, wie bei der Abnahme von Bauleis-
tungen. Es sind aufzuführen: 
 

- Überschrift (z. B. Abnahme von Pla-
nungsleistungen), 

- abzunehmende Leistungen (Bezug 
zum Vertrag), 

- vorhandene Mängel mit Termin zur 
Beseitigung (soweit vorhanden), 

- Beginn und Ende der Gewährleistung 
(Dauer 5 Jahre bei „Bauwerken“!) 

- Datum und Unterschriften. 
 
Als Muster-Beispiel für ein solches Abnahme-
protokoll wird auf den Artikel der Autoren im 
DIB 10/06, zum Thema „Steuererhöhung“ ver-
wiesen. Ende 2006 waren formelle Abnahmen 
an der Tagesordnung, weil sie der Auftragge-
ber brauchte. 
 
Zwischenfazit: „Automatisch“ wirkende Ab-
nahmeklauseln machen keinen Sinn, wohl 
aber Klauseln über einen Anspruch auf (Teil-
)abnahme!  
 
Worauf der Planer in seinem Vertrag allerdings 
Wert legen sollte ist, dass er einen Anspruch 
auf eine Teilabnahme nach Fertigstellung sei-
ner Leistungen aus Leistungsphase 8 und 
Örtlicher Bauüberwachung aufnimmt. Hat er 
diesen Abnahmeanspruch im Vertrag nicht 
geregelt, hat er erst dann einen Anspruch auf 

Abnahme, wenn er seine Leistungen nach 
Leistungsphase 9 abgeschlossen hat. Abge-
schlossen sind diese erst nach Ablauf der re-
gulären Gewährleistungsfrist der Bauunter-
nehmer, weil der Planer die Mängelbeseitigung 
der Baumängel zu überwachen hat, die bis 
zum Ende der Gewährleistungszeit aufgetreten 
sind. Damit können der späte Abnahmezeit-
punkt des Planers und dessen 5-jährige Ge-
währleistung für ihn faktisch eine Verantwor-
tung von 10 Jahren (5 Jahre Baunternehmer-
gewährleistung während Leistungsphase 9 
plus 5 Jahre Planergewährleistung) und mehr 
bedeuten. Dies ist mit hohen Risiken behaftet, 
weil am Ende manchmal nur noch der Planer 
übrig ist und er für Schäden allein herangezo-
gen werden kann.  
 
Ist der Anspruch auf Teilabnahme geregelt, ist 
damit aber erst die Voraussetzung geschaffen, 
dass eine Teilabnahme erfolgen kann. Diese 
muss dann formell wie vor dargestellt durchge-
führt werden. Weitere Teilabnahmen, z. B. 
nach Fertigstellung der Leistungsphase 4 und 
Vorliegen einer Genehmigung wären möglich, 
erscheinen aber praxisfremd. Hier ist eher zu 
empfehlen, dass sich der Planer Zwischen-
schritte schriftlich „freigeben“ lässt. 
 
Der letzte Teil der Anfrage betrifft den Regelfall 
der Praxis. Das heißt der Planer führt keine 
formelle Abnahme seiner Leistungen durch. 
Dann gibt es dennoch eine Abnahme, die kon-
kludent (durch schlüssiges Verhalten) zu Stan-
de kommt. Dies ist dann allerdings nicht, wie 
vom Anfragenden vermutet, die Stellung seiner 
Schlussrechnung, sondern die vorbehaltlose 
Schlusszahlung des Auftraggebers, vgl. OLG 
Naumburg vom 08.07.2004 (4 U 29/04). Zahlt 
der Auftraggeber aber nicht „vorbehaltlos“, 
bleibt der Zeitpunkt der Abnahme erneut im 
Dunkeln. Bei Haftungsfragen hat dies immer 
ein erhöhtes Risiko für den Planer zur Folge. 
 
Praxisempfehlung: 
 
Ein Planer sollte: 
 

- seine fertig gestellte Pla-
nung von seinem Auf-
traggeber formell abneh-
men lassen, 

- sich Zwischenschritte der 
Planung (z. B. Leistungs-
phasen) schriftlich freige-
ben lassen, 

- im Vertrag den Anspruch 
auf Teilabnahme nach 
Fertigstellung der Bau-
oberleitung und Örtlichen 
Bauüberwachung regeln. 
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